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M E R K B L A T T  
für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 

in der Arbeitsgerichtsbarkeit des Landes Schleswig-Holstein 
- Auszug aus dem Arbeitsgerichtsgesetz - 

 

I. Ehrenamtliche Richter beim Arbeitsgericht 

§ 20  Berufung der ehrenamtlichen Richter 
(1) Die ehrenamtlichen Richter werden von der zuständigen obersten Landesbehörde oder von der von der 
Landesregierung durch Rechtsverordnung beauftragten Stelle auf die Dauer von fünf Jahren berufen. Die Lan-
desregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf die zuständige oberste Landes-
behörde übertragen. 
(2) Die ehrenamtlichen Richter sind in angemessenem Verhältnis unter billiger Berücksichtigung der Minderhei-
ten aus den Vorschlagslisten zu entnehmen, die der zuständigen Stelle von den im Land bestehenden Gewerk-
schaften, selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung und 
Vereinigungen von Arbeitgebern sowie von den in § 22 Abs. 2 Nr. 3 bezeichneten Körperschaften oder deren 
Arbeitgebervereinigungen eingereicht werden. 
 

§ 21  Voraussetzungen für die Berufung als ehrenamtlicher Richter 
(1) Als ehrenamtliche Richter sind Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu berufen, die das fünfundzwanzigste 
Lebensjahr vollendet haben und im Bezirk des Arbeitsgerichts tätig sind oder wohnen. 
(2) Vom Amt des ehrenamtlichen Richters ist ausgeschlossen, 
1. wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder wegen einer 

vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden ist; 
2. wer wegen einer Tat angeklagt ist, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge 

haben kann; 
3. wer das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag nicht besitzt. 
Personen, die in Vermögensverfall geraten sind, sollen nicht als ehrenamtliche Richter berufen werden. 
(3) Beamte und Angestellte eines Gerichts für Arbeitssachen dürfen nicht als ehrenamtliche Richter berufen 
werden. 
(4) Das Amt des ehrenamtlichen Richters, der zum ehrenamtlichen Richter in einen höheren Rechtszug berufen 
wird, endet mit Beginn der Amtszeit im höheren Rechtszug. Niemand darf gleichzeitig ehrenamtlicher Richter 
der Arbeitnehmerseite und der Arbeitgeberseite sein oder als ehrenamtlicher Richter bei mehr als einem Gericht 
für Arbeitssachen berufen werden. 
(5) Wird das Fehlen einer Voraussetzung für die Berufung nachträglich bekannt oder fällt eine Voraussetzung 
nachträglich fort, so ist der ehrenamtliche Richter auf Antrag der zuständigen Stelle (§ 20) oder auf eigenen An-
trag von seinem Amt zu entbinden. Über den Antrag entscheidet die vom Präsidium für jedes Geschäftsjahr im 
voraus bestimmte Kammer des Landesarbeitsgerichts. Vor der Entscheidung ist der ehrenamtliche Richter zu 
hören. Die Entscheidung ist unanfechtbar. Die nach Satz 2 zuständige Kammer kann anordnen, dass der 
ehrenamtliche Richter bis zu der Entscheidung über die Entbindung vom Amt nicht heranzuziehen ist. 
(6) Verliert der ehrenamtliche Richter seine Eigenschaft als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber wegen Erreichens 
der Altersgrenze, findet Absatz 5 mit der Maßgabe Anwendung, dass die Entbindung vom Amt nur auf Antrag 
des ehrenamtlichen Richters zulässig ist. 
 

§ 22  Ehrenamtlicher Richter aus Kreisen der Arbeitgeber 
(1) Ehrenamtlicher Richter aus Kreisen der Arbeitgeber kann auch sein, wer vorübergehend oder regelmäßig zu 
gewissen Zeiten des Jahres keine Arbeitnehmer beschäftigt.  
(2) Zu ehrenamtlichen Richtern aus Kreisen der Arbeitgeber können auch berufen werden 
1. bei Betrieben einer juristischen Person oder einer Personengesamtheit Personen, die kraft Gesetzes, Sat-

zung oder Gesellschaftsvertrag allein oder als Mitglieder des Vertretungsorgans zur Vertretung der juristi-
schen Person oder der Personengesamtheit berufen sind; 

2. Geschäftsführer, Betriebsleiter oder Personalleiter, soweit sie zur Einstellung von Arbeitnehmern in den Be-
trieb berechtigt sind, oder Personen, denen Prokura oder Generalvollmacht erteilt ist; 

3. bei dem Bunde, den Ländern, den Gemeinden, den Gemeindeverbänden und anderen Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts Beamte und Angestellte nach näherer Anordnung der zu-
ständigen obersten Bundes- oder Landesbehörde; 

4. Mitglieder und Angestellte von Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Vorstandsmitglieder und Angestellte 
von Zusammenschlüssen solcher Vereinigungen, wenn diese Personen kraft Satzung oder Vollmacht zur 
Vertretung befugt sind. 

  
Bitte wenden! 
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§ 23  Ehrenamtlicher Richter aus Kreisen der Arbeitnehmer 
(1) Ehrenamtlicher Richter aus Kreisen der Arbeitnehmer kann auch sein, wer arbeitslos ist. 
(2) Den Arbeitnehmern stehen für die Berufung als ehrenamtlicher Richter Mitglieder und Angestellte von Ge-
werkschaften, von selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zweck-
setzung sowie Vorstandsmitglieder und Angestellte von Zusammenschlüssen von Gewerkschaften gleich, wenn 
diese Personen kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt sind. Gleiches gilt für Bevollmächtigte, die 
als Angestellte juristischer Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in Satz 1 
genannten Organisationen stehen, handeln und wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung 
und Prozessvertretung der Mitglieder der Organisation entsprechend deren Satzung durchführt. 
 

§ 24  Ablehnung und Niederlegung des ehrenamtlichen Richteramtes 
(1) Das Amt des ehrenamtlichen Richters kann ablehnen oder niederlegen, 
1. wer die Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch erreicht hat;  
2. wer aus gesundheitlichen Gründen daran gehindert ist, das Amt ordnungsgemäß auszuüben; 
3. wer durch ehrenamtliche Tätigkeit für die Allgemeinheit so in Anspruch genommen ist, daß ihm die Über-

nahme des Amtes nicht zugemutet ewrden kann; 
4. wer in den zehn der Berufung vorhergehenden Jahren als ehrenamtlicher Richter bei einem Gericht für 

Arbeitssachen tätig gewesen ist; 
5. wer glaubhaft macht, daß ihm wichtige Gründe, insbesondere die Fürsorge für seine Familie, die Ausübung 

des Amtes in besonderem Maße erschweren. 
(2) Über die Berechtigung zur Ablehnung oder Niederlegung entscheidet die zuständige Stelle (§ 20). Die Ent-
scheidung ist endgültig. 
 

§ 25  (weggefallen) 
 

§ 26  Schutz der ehrenamtlichen Richter 
(1) Niemand darf in der Übernahme oder Ausübung des Amtes als ehrenamtlicher Richter beschränkt oder we-
gen der Übernahme oder Ausübung des Amtes benachteiligt werden. 
(2) Wer einen anderen in der Übernahme oder Ausübung seines Amtes als ehrenamtlicher Richter beschränkt 
oder wegen der Übernahme oder Ausübung des Amtes benachteiligt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. 
 

§ 27  Amtsenthebung der ehrenamtlichen Richter 
Ein ehrenamtlicher Richter ist auf Antrag der zuständigen Stelle (§ 20) seines Amtes zu entheben, wenn er 
seine Amtspflicht grob verletzt. § 21 Abs. 5 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. 
 

§ 28  Ordnungsgeld gegen ehrenamtliche Richter 
Die vom Präsidium für jedes Geschäftsjahr im voraus bestimmte Kammer des Landesarbeitsgerichts kann auf 
Antrag des Vorsitzenden des Arbeitsgerichts gegen einen ehrenamtlichen Richter, der sich der Erfüllung seiner 
Pflichten entzieht, insbesondere ohne genügende Entschuldigung nicht oder nicht rechtzeitig zu den Sitzungen 
erscheint, ein Ordnungsgeld festsetzen. Vor dem Antrag hat der Vorsitzende des Arbeitsgerichts den ehrenamt-
lichen Richter zu hören. Die Entscheidung ist endgültig. 
 

II. Ehrenamtliche Richter beim Landesarbeitsgericht 
§ 37  Ehrenamtliche Richter 

(1) Die ehrenamtlichen Richter müssen das dreißigste Lebensjahr vollendet haben und sollen mindestens fünf 
Jahre ehrenamtliche Richter eines Gerichts für Arbeitssachen gewesen sein. 
(2) Im Übrigen gelten für die Berufung und Stellung der ehrenamtlichen Richter sowie für die Amtsenthebung 
und die Amtsentbindung die §§ 20 bis 28 entsprechend.  

 
Näheres finden Sie auch auf der Homepage: www.schleswig-holstein.de/LAG/ hier unter: 
- Landesarbeitsgericht 
- Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
 

 

Bitte beachten Sie: 
 
Bitte teilen Sie alle Änderungen Ihrer persönlichen Verhältnisse der für Sie zuständigen 
Geschäftsstelle mit, z. B. Umzug, Arbeitgeberwechsel, Änderung der Telefonnummer, 
Wechsel von Arbeitnehmer- auf Arbeitgeberseite bzw. umgekehrt, Änderung Ihrer 
Bankverbindung, Verlust des Arbeitsplatzes, Eintritt in den Ruhestand (auch Eintritt in die 
Ruhephase bei Altersteilzeit). 


